


   Dipl.-Ing.  · Gutachter & Ingenieurbüro   

 

 

2

 
 
        Seite 

 
INHALTSVERZEICHNIS         2 
 
 
           
1.0 Auftrag/ Gutachtenanlass        3 

 

2.0  Ortsbesichtigung         3 

 

3.0 Fachliche und rechtliche Aspekte der Verkehrssicherheit   4 

 

4.0 Untersuchungsmethoden        5  

 

5.0 Feststellungen           

5.1 Baumdaten-Übersicht (Tabelle)       6  

5.2 Fotodokumentationen         7  

 

6.0 Ergebnis und Maßnahmenempfehlungen – Robinien Nr. 1-5   8 - 12 

 

7.0  Zusammenfassung und Diskussion der Maßnahmenempfehlung  13-14 

 

8.0 Anhänge           

8.1 Literatur          15 

8.2 Abschließende Hinweise zu Haftungsfragen, Kontrollintervallen, Artenschutz  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







   Dipl.-Ing.  · Gutachter & Ingenieurbüro   

 

 

5

 
4.0  Untersuchungsmethoden:  
 

4.1  Prüfstufe 1:   Fachlich qualifizierte Sichtkontrolle - FLL-Baumkontrollrichtlinie 2010 
 

4.2   Prüfstufe 2:   Eingehende Untersuchungen - FLL-Baumuntersuchungsrichtlinie 2013 
Je nach Defekt kann sowohl die Reihenfolge als auch die Kombination variieren! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2   Schalltomographie  (ARBOTOM) 
 

Laufzeiten induzierter Schlagimpulse werden mit ≥ 12 Sensoren 
erfasst und zum Tomogramm in 2D oder 3D umgerechnet.    
Die Integration des Tomogramms in ArboStApp ermöglicht eine 
Stabilitäts-Abschätzung selbst unregelmäßiger Querschnitte. 
 

Die Farbskalierung gibt näherungsweise den Holzzustand an: 
 

Grün, Blau:      hohe Schallgeschwindigkeit     –  festes Holz 
Gelb, orange:  mäßige Schallgeschwindigkeit – mäßige Holzfestigkeit 
Rot, violett:     langsame Schallübertragung  –  schwaches Holz / Defekt 
 

4.2.3 Zugversuch  (DYNATIM) 
 

Beim Zugversuch (WESSOLLY/ RINN/ SIEGERT) wird mit geringer 
Zugkraft eine simulierte Wind-Ersatzlast in den Baum eingeleitet.  
Mit Hochrechnung der Neigung u. Dehnung der Stammfasern, 
lässt sich aufgrund empirischer Messwerte (Dehnungsfähigkeit 
grüner Hölzer und natürliches Kippverhalten von Bäumen) die 
Stand- und Bruchsicherheit des Baumes für den Fall großer 
Windlasten bis Windstärke 12 (Orkan) abschätzen. 
Aufgrund der Erkenntnisse von RINN einer z.T. relativ großen 
Streuung der Dehnungswerte wird der Zugversuch hier vorzugs-
weise zur Untersuchung der Standsicherheit eingesetzt. 
 

4.2.1  ArboStApp –  Statisch integrierte Abschätzung 
            (auch ohne Messgeräteeinsatz möglich!)  

 

Alte Bäume mit großen Stammquerschnitten weisen aufgrund 
der „erhöhten Grundsicherheit“ oft ein relativ geringeres t/R 
Verhältnis auf (Restwandstärke t zu Stammradius R). 
Mit ArboStApp (RINN) ist es möglich dies differenzierter zu be-
trachten, als mit der monokausalen „1/3-Regel“.  (Vergl. 4.2.4) 
Ähnlich wie bei SIA, Treecalc oder LET, ist mit ArboStApp eine 
statisch Integrierte Abschätzung auch ohne Messtechnik möglich, 
wobei ArboStApp die Erkenntnisse von NIKLAS/ SPATZ bezüglich 
der holzanatomischen Eigenschaften berücksichtigt!  Vergl. 5.4 

4.2.4  Resistographie 
 

Bei dieser Methode werden Defekte mit einem 1,5 mm Feinnadelbohrgerät (Resistograph) vermessen, 
indem der Bohrwiderstand aufgezeichnet wird. Bei der Bewertung wird die Restwandstärken (t) ins 
Verhältnis zum Stammradius (R) gesetzt. Dabei ist die Regel t/R > 1/3 nach MATTHECK nur eine erste 
grobe Näherung bei zentrischer Fäule runden Querschnitten von Bäumen, die noch in die Höhe wachsen! 
In der Praxis ist die 1/3 Regel meistens irrelevant. (Vergl. RINN, GRUBER, NIKLAS, SPATZ, WESSOLLY u.a.) 
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6.0  Ergebnis und Maßnahmenempfehlung:    

6.2 Robinie Nr. 2 - 1073 = Robinia pseudoacacia   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2.1  Vitalität: 

Die Robinie Nr. 2 zeigt keine gute,    

aber vergleichsweise mit den anderen 

Robinien, noch ausreichende Vitalitäts-

Stufe (VS) von 1.5. 
 

6.2.2 Verkehrssicherheit: 

Die bislang verdeckte Stammwunde in 

etwa 0-2 m Höhe (Foto Nr. 3 Seite 7),      

zeigt gemäß Resistographie eine deut-

liche Holzzersetzung mit nicht ganz 

ausreichenden Restwandstärken nach 

der „1/3-Regel“. 

(Vergl. Datenblatt Seite 6  

und Messkurven rechts:) 

 

6.2.3 Ergebnis-Einschätzung: 

Zur Standsicherheit sind valide Aussagen nur durch 

eine Lastanalyse mittels Zugversuch möglich, weil bei 

Stammfußdefekten immer auch die Möglichkeit der 

Beeinträchtigung von Haltewurzeln besteht. 

Es besteht aber die Möglichkeit eine Abschätzung der 

Bruchsicherheit der Defektebene mittels ArboStApp 

vorzunehmen, indem der Defekt näherungsweise an-

hand der Resistographenwerte nachgebildet wird.  

In diesem Fall beträgt der Tragfähigkeitsverlust des 

Querschnittes etwa 30 %. 

 

6.2.4 Maßnahmenempfehlungen: 

Siehe Zusammenfassung Seite 13 
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6.0  Ergebnis und Maßnahmenempfehlung:    

6.3 Robinie Nr. 3 - 0002 = Robinia pseudoacacia   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1  Vitalität: 

Die Robinie Nr. 3 zeigt bereits eine 

starke Vitalitätsabnahme, entsprechend 

Vitalitäts-Stufe (VS) von 2.5. 
 

6.3.2 Verkehrssicherheit: 

Im Gegensatz zur Vitalität, sind die 

Restwandstärken der Robinie Nr. 3 die 

stärksten der untersuchten Robinien. 

(Vergl. Datenblatt Seite 6  

und Messkurven rechts:) 

 

 

6.3.3 Ergebnis-Einschätzung: 

Der Tragfähigkeitsverlust des Querschnittes beträgt hier 

„nur“ ~ 20 %, allerdings ist die Vitalität stark und irreversibel 

degeneriert (VS 2.5). 

Wie bei Robinie Nr. 2 sind die Hinweise zur möglichen Stand-

sicherheits-Beeinträchtigung zu beachten. 

 

6.3.4 Maßnahmenempfehlungen: 

Siehe Zusammenfassung Seite 13 
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7.0  Zusammenfassung und Diskussion der Maßnahmenempfehlung 

 Aufgrund der schwachen Zugversuchswerte bei Robinie Nr. 1 und Defektsymptomen 

auch an den weiteren Robinien, wurde die Untersuchung auf alle 5 Robinien mittels 

Resistographie ausgedehnt.  

 Auch wenn eine valide Standsicherheitsaussage nur mittels Zugversuch möglich ist, 

so zeigen die Resistographen-Messwerte doch eine mehr oder weniger deutliche 

Beeinträchtigung aller Robinien. 

 Dabei sind die Defekte der außen stehenden (windexponierten) Robinien Nr. 1 + 5    

so weit fortgeschritten, dass ein Erhalt an diesem verkehrswichtigen Standort nicht 

angezeigt ist. 

 Aber auch die Robinien Nr. 2, 3 und 4 weisen deutliche Vorschäden auf und die 

Robinie Nr. 3 zeigt zusätzlich noch die stärkste Degeneration (Vitalitätsabnahme). 

 

 Aus fachlicher Sicht wäre es am sinnvollsten alle Robinien zu entfernen und adäquate 

Ersatz-Bäume mit verbesserten Standraumbedingungen zu pflanzen. 

 

 Die Alternative wäre ein Erhalt der Robinien Nr. 2, 3 und 4 mit einer stärkeren 

Kronen-Einkürzung (KE) von mind. 30 % *, um die Windlasten signifikant zu reduzieren, 

auch um der Freistellung Rechnung zu tragen und könnte bei Robinie Nr. 3 unter 

Umständen auch eine gewisse Revitalisierung bewirken.  

Dies hat allerdings zur Folge, dass die Reiterate etwa alle 3 Jahre erneut zurück-

geschnitten und begutachtet werden müssen und es verbleibt ein erhöhtes Restrisiko 

in der ohnehin relativ gering einzuschätzenden Reststandzeit. 

 
Maßnahmen-Zuordnung zur Baumpflege – Ausführung bis 31.03.2023 (gilt auch für die Fällungen) 

KP Kronen-Pflege   ZTV B.  3.2.2  

TE Totholz-Entfernung  ZTV B.  3.2.4 

KE Kronen-Einkürzung  KE 30 % ZTV B.  3.3.1   * ehem. Kronen-Sicherungs-Schnitt (KSS) 

 

Zukünftige Kontroll-Intervalle bei Erhalt: 

Sichtkontrolle 2 x jährlich:  07/2023, 01/2024, 07/2024, 01/2025, usw. 

Nächste eingehende Untersuchung: 07/2025 (belaubt) 
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7.1   Fachliche Erläuterungen zu Baumpflege- Schnitt- u. Sicherungs-Maßnahmen: 
 

KP = Kronen-Pflege/ Lichtraumprofil/ Totholzentfernung ...  (ZTV-Baumpflege 3.2.1-7) 
 
KE = Kronen-Einkürzungen in % und in „m“ (gem. ZTV-Baumpflege 3.3.1) 
Einkürzungen sind nach neusten Erkenntnissen und Methoden, z.B. „Hamburger Schnittmethode“ (u.a. 
Schnitt auf Zugast), sowie insb. der ZTV-Baumpflege 2017 durchzuführen.  (Vergl. DUJESIEFKEN, FLL) 
Es ist z.B. das artspezifische Kompartimentierungspotential (Abschottungsvermögen vs. holzzersetzende Pilze), 
sowie das Reiterationspotential (Fähigkeit zur Bildung neuer Triebachsen) fachlich zu berücksichtigen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSS = Kronen-Sicherungs-Schnitt in % und in „m“ 
SOF = Sofortmaßnahmen an geschädigten Baumkronen  (gem. ZTV-Baumpflege 3.3.2) 
Der Kronensicherungsschnitt ist gem. ZTV Baumpflege 2017 ebenfalls keine explizite Maßnahme mehr! 
Dennoch kann es im Einzelfall, z.B. aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. Sturmschäden, Ausbrüche) 
erforderlich sein Kronenteile oder die gesamte Krone nach den entsprechenden Erfordernissen der Verkehrs-
sicherheit einzukürzen! 
 

KS = Kronen-Sicherungen  (gem. ZTV-Baumpflege 3.4) 
Kronen-Sicherungen können die Bruchgefahr von Kronenteilen, z.B. bei Druckzwieseln signifikant mindern, 
sofern es das Verzweigungsbild des Baumes zulässt. Dabei sind Sicherungen im 3-Eck- oder Mehrverbund 
baumstatisch wesentlich effektiver, weil bei einer 2-fachen Sicherung die Gefahr des seitlichen torsions-
bedingten Ausdrehens verbleibt. Zur Dimensionierung und Einbau sind v.a. die Herstellervorschriften, 
sowie die ZTV-Baumpflege zu beachten!  (Vergl. FLL, WESSOLLY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

EvK = Einkürzen von Kronenteilen (ZTV-Baumpflege 3.3.1) 
Das Einkürzen von Kronenteilen ist nach neuer ZTV Baum 2017 keine 
eigenständige Leistung mehr, sondern ist ebenfalls nach Pkt. 3.3.1 
auszuführen, bzw. nach Pkt. 0.2.3.1 zu beschreiben. 
Der Begriff kann aber weiter als Beschreibung von spez. Maßnahmen 
dienen, wie z.B. für eine Entlastung von asymmetrisch gewachsenen 
Kronenstrukturen, da speziell Torsionsbelastungen zu baumstatischen 
Defekten (z. B. Risse, Ausbrüche) führen.  
Die Reformierung des Kronen-Habitus kann oftmals nicht in einem 
Zug ausgeführt werden, sondern muss ggf. sukzessive erfolgen. 

Das Gutachten ist neutral und unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  

Für das Gutachten gilt das gesetzliche Urheberrecht. Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verfassers! 
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8.2  Abschließende Hinweise zu Kontrollintervallen, Haftungsfragen und Artenschutz 
 

 Obwohl z.B. Ass. jur. A. BRAUN eine Tendenz zu fachlich basierten FLL-Kontrollintervallen sieht, muss 
auf Haftungsgründen darauf hingewiesen werden, dass viele Gerichte (insbes. OLG, LG) auf eine 
zweimalige Sichtkontrolle pro Jahr im belaubten und unbelaubten Zustand zur Einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht der Grundstücke verweisen, da Bäume als Naturbestandteile teilweise einer 
relativ raschen Veränderung unterliegen und z.B. temporär auftretende Defektsymptome (wie z.B. 
Pilzfruchtkörper) nur so erkannt werden können.  
 

 Desweiteren sind Bäume als Naturbestandteile nicht so exakt prüfbar wie z. B. technische Bauteile und 
ein Versagen ist trotz aller Prüfmethoden nicht gänzlich vorhersehbar.  

 

 Bei der Beurteilung der Verkehrssicherheit verbleibt daher stets ein gewisses Restrisiko und ist daher 
immer als Einschätzung zu verstehen!  

 

 Auch bei empfohlenen Maßnahmen (z.B. Kronensicherungen) geht es stets um eine Minimierung und 
nicht um einen gänzlichen Ausschluss von Gefahren! 

 

 Sofern im Gutachten nicht anders angegeben, sind alle Maßnahmen sofort/ ohne Verzug umzusetzen. 
 

 Die zeitlichen Vorgaben für die visuelle und insbesondere messtechnische Nach-Untersuchungen sind 
einzuhalten und gelten natürlich nur insoweit, als dass bei der turnusgemäßen Sichtkontrolle oder bei 
Veränderungen z.B. durch außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Sturmeinwirkungen) zwischenzeitlich keine 
signifikanten Veränderungen eingetreten sind.   

 

 Bezüglich der fachlich und rechtlich immer bedeutsamer werdenden Fragen des Artenschutzes wird 
nur eine Vorprüfung von Habitat-Strukturen vorgenommen, wenn es explizit beauftragt wurde und 
ersetzt nicht die Prüfung durch einen Spezialisten, z.B. Dipl.-Biologen! 
(Vergl. v.a. GLOOR, LOHR, REUTHER, RIECHE, ROTHENBURGER, WURST) 
 

 

 
 
 
 




